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Sachsen-Anhalt 

  

1. Immatrikulations- 
 voraussetzungen 
 
 

§ 27 HSG LSA1 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind zum Studium 
an den Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt berechtigt, wenn die für das 
Studium nach den staatlichen Vorschriften erforderliche Qualifikation 
nachgewiesen wird. Rechtsvorschriften, nach denen andere Personen 
Deutschen gleichgestellt sind, bleiben unberührt. 
(2) Die Qualifikation nach Absatz 1 Satz 1 wird für den Zugang zu einem 
Studium, das zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt, durch 
1.  die allgemeine Hochschulreife, 
2.  die fachgebundene Hochschulreife, 
3.  die Fachhochschulreife 
4.  eine vom Ministerium anerkannte vergleichbare andere Vorbildung 
nachgewiesen. Zur Verbesserung der Chancengleichheit beim Zugang zum 
Studium an Universitäten kann das Ministerium im Einvernehmen mit dem für 
allgemein bildendes und berufsbildendes Schulwesen zuständigen Ministerium 
durch Verordnung regeln, dass und nach welchen Maßstäben die 
Fachhochschulreife auch zum Studium an Universitäten berechtigt. Zum 
Studium in einem künstlerisch-wissenschaftlichen Studiengang ist berechtigt, 
wer die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt und eine besondere künstlerische 
Befähigung nachweist; auf den Nachweis der Voraussetzungen nach Satz 1 
kann bei überragender künstlerischer Befähigung verzichtet werden. Näheres 
regelt die Hochschule in einer Ordnung. Die Nachweise gemäß Satz 1 Nrn. 2 
bis 4 berechtigen zum Zugang zu bestimmten Hochschulen oder für bestimmte 
Fachrichtungen. Das Ministerium wird ermächtigt, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit von Bildungsnachweisen gemäß Satz 1 Nr. 4 durch Verordnung 
zu regeln. 
(3) Nach einem erfolgreich absolvierten Studium von zwei Semestern an einer 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland kann das Studium in einem 
Studiengang der gleichen Fachrichtung an einer Hochschule in Sachsen-Anhalt 
auch fortgesetzt werden, wenn die Zugangsberechtigung, mit der das Studium 
begonnen wurde, nicht die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt. Der 
Nachweis eines erfolgreichen Hochschulabschlusses an einer Hochschule der 
Bundesrepublik Deutschland sowie der Deutschen Demokratischen Republik 
berechtigt zur Aufnahme des Studiums in allen Fachrichtungen; dies gilt nicht, 
wenn eine Zulassung nach Absatz 2 Satz 3 Halbsatz 2 erfolgt ist. 
(4) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung, die über eine 
durch Bundes- oder Landesrecht geregelte und erfolgreich abgeschlossene 
mindestens zweijährige Berufsausbildung in einem zum angestrebten 
Studiengang fachlich verwandten Bereich verfügen und eine mindestens 
dreijährige hauptberufliche Berufspraxis in einem zum angestrebten 
Studiengang fachlich verwandten Bereich nachweisen, können auf Probe ein 
Studium aufnehmen. Nach Ablauf des Probestudiums entscheidet die 
Hochschule anhand der während des Probestudiums erbrachten Leistungen 
über das Bestehen des Probestudiums und die Einstufung in ein Fachsemester; 
die während des Probestudiums erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
sind anzuerkennen. Das Nähere zu dem Probestudium, insbesondere die Dauer 
des Probestudiums, die Zugangsvoraussetzungen und die während des 
Probestudiums zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, regeln die 
Hochschulen in einer Ordnung. 
(5) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung, die über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und mindestens drei Jahre 
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hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum Studium in einem bestimmten 
Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung. Das Nähere über die 
Eingangsprüfung, insbesondere 
1.  für welche Studiengänge Eingangsprüfungen zugelassen werden, 
2.  Form und Inhalt der zu erbringenden Prüfungsleistungen, 
3.  die Zusammensetzung der Prüfungskommission und die Bestimmung der 

Prüfer für die einzelnen Prüfungsteile und 
4.  das Prüfungsverfahren, 
regeln die Hochschulen in einer Ordnung. 
(6) Die Hochschulen können in geeigneten Studiengängen neben der 
Qualifikation gemäß Absatz 2 die Eignung von Bewerbern und Bewerberinnen 
für solche Studiengänge in einem Feststellungsverfahren ermitteln. Bei von 
Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften gemeinsam 
angebotenen Studiengängen ist neben einer Qualifikation nach Absatz 2 Satz 1 
der Nachweis der Eignung für diesen Studiengang in einem 
Feststellungsverfahren zu ermitteln. Die Hochschulen stellen die Eignung 
gemäß den Sätzen 1 und 2 anhand folgender Merkmale, die einzeln oder additiv 
festgelegt werden können, fest: 
1.  in der Qualifikation gemäß Absatz 2 ausgewiesene Leistungen in für den 

betreffenden Studiengang wichtigen Fächern, 
2.  das Ergebnis eines von der Hochschule durchgeführten Testverfahrens, 
3.  eine studiengangspezifische Berufsausbildung oder berufspraktische 

Tätigkeit, 
4.  fachspezifische Zusatzqualifikationen und außerschulische Leistungen, die 

über die Eignung für den betreffenden Studiengang Aufschluss geben, 
5.  das Ergebnis eines Auswahlgesprächs, in dem Motivation und Eignung für 

den betreffenden Studiengang und die angestrebte berufliche Qualifikation 
festgestellt werden. 

Näheres regeln die Hochschulen durch Satzung oder in der jeweiligen 
Prüfungsordnung. 
(7) Voraussetzung für die Zulassung in einem Bachelor-Studiengang an einer 
Hochschule ist der Nachweis der Qualifikation gemäß Absatz 2. Darüber 
hinausgehende Zulassungskriterien, die den besonderen Erfordernissen des 
Studienganges Rechnung tragen sollen, können in den Prüfungsordnungen 
geregelt werden. 
(8) Voraussetzung für die Zulassung in einem Masterstudiengang an einer 
Hochschule ist der Nachweis eines Bachelorabschlusses, eines 
Hochschuldiploms oder eines vergleichbaren Abschlusses einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsakademie, eines Magisterstudienganges oder eines 
mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossenen Studienganges. 
Darüber hinausgehende Zulassungsvoraussetzungen, die den besonderen 
Erfordernissen des Studienganges Rechnung tragen sollen, sind in den 
Prüfungsordnungen zu regeln. Für den Zugang zu weiterbildenden und 
künstlerischen Masterstudiengängen kann anstelle eines Abschlusses nach 
Satz 1 auch eine Eingangsprüfung treten. Die Hochschule regelt in einer 
Ordnung die Eingangsprüfung, die insbesondere die Zugangsvoraussetzungen 
näher bestimmt. Diese Ordnung bedarf der Genehmigung durch das 
Ministerium. Die Zugangsvoraussetzungen sind im Rahmen der Akkreditierung 
zu überprüfen. 
(9) Abweichend von Absatz 8 Satz 1 kann die Hochschule bereits vorzeitig in 
einem Masterstudiengang immatrikulieren, wenn einzelne Prüfungsleistungen 
der dort genannten Studiengänge fehlen. Voraussetzung für eine 
Immatrikulation zum Masterstudium nach Satz 1 ist, dass aufgrund einer nach 
den bislang vorliegenden Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnote die 
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Zulassung zum Masterstudium erwartet werden kann. Bei 
zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen ist diese Durchschnittsnote für 
die Auswahl heranzuziehen. 
(10) Die Hochschulen können Bewerber und Bewerberinnen zum Studium 
zulassen, die nicht über die Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 
8 verfügen, aber nach dem erfolgreichen Besuch einer Bildungseinrichtung im 
Ausland dort zum Studium berechtigt sind und zusätzlich eine 
studiengangbezogene Zugangsprüfung der Hochschule bestanden haben. 
Durch die Zugangsprüfung werden die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten für das Studium nachgewiesen. Das Nähere regeln die 
Hochschulen in einer Ordnung. 
 
§ 28 HSG LSA Landesstudienkolleg 
(1) Das Landesstudienkolleg ist eine gemeinsame Einrichtung der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Hochschule Anhalt gemäß § 103. 
Es vermittelt insbesondere Studierenden ausländischer Herkunft, deren 
Vorbildungsnachweise einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung nicht 
entsprechen, die erforderlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Hochschulstudium, einschließlich der hinreichenden Kenntnisse der deutschen 
Sprache. Mit Genehmigung des Ministeriums können weitere Hochschulen des 
Landes dieser gemeinsamen Einrichtung beitreten und Außenstellen betreiben. 
(2) Die das Kolleg tragenden Hochschulen legen in der 
Verwaltungsvereinbarung gemäß § 103 fest, dass die Organisation des 
Landesstudienkollegs, die Zulassung sowie die Rechte und Pflichten der 
Kollegiaten und Kollegiatinnen in einer Satzung geregelt werden, die der 
Zustimmung des Ministeriums bedarf. Das Ministerium wird ermächtigt, 
Lehrinhalte, Prüfungsanforderungen und Prüfungsverfahren in sinngemäßer 
Anwendung des Schulrechts durch Verordnung zu regeln. 
(3) Mitglieder des Landesstudienkollegs sind Studierende der Hochschulen, die 
das Landesstudienkolleg betreiben. 2Näheres regeln die Satzung und die 
Grundordnungen der beteiligten Hochschulen. 
(4) Andere Einrichtungen, die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 wahrnehmen, 
können als Studienkolleg staatlich anerkannt werden, wenn die Lehrinhalte, die 
Prüfungsanforderungen und das Prüfungsverfahren gleichwertig sind. Die 
Gleichwertigkeit stellt das Ministerium fest. Das Anerkennungsverfahren kann 
über eine einheitliche Stelle nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den §§ 71a 
bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. Das 
Ministerium wird ermächtigt, das Nähere zum Verfahren und zu den 
Voraussetzungen für die Erteilung der staatlichen Anerkennung gemäß Satz 1 
durch Verordnung zu regeln. 
(5) Das Landesstudienkolleg kann durch Satzung Gebühren erheben im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das Landesstudienkolleg und mit 
externen Prüfungsverfahren. Einrichtungen nach Absatz 4 können Entgelte und 
Auslagenersatz gemäß § 111 Abs. 2 erheben, die für ihre Zwecke zu verwenden 
sind. 
 
§ 29 HSG LSA Immatrikulation 
(1) Studienbewerber und Studienbewerberinnen sind zu immatrikulieren, wenn 
sie die Voraussetzungen gemäß den §§ 27 und 28 erfüllen und 
Versagungsgründe für die Immatrikulation nicht vorliegen. Doktoranden und 
Doktorandinnen können als Promotionsstudierende immatrikuliert werden. 3Mit 
der Immatrikulation wird die Mitgliedschaft als Student oder Studentin oder als 
Doktorand oder Doktorandin in der Hochschule begründet. 
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(2) Die Immatrikulation muss versagt werden, wenn der Studienbewerber oder 
die Studienbewerberin 
1.  in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen wurde, 
2.  die Zugangsvoraussetzungen zum Studium nicht erfüllt, 
3.  die für den gewählten Studiengang erforderlichen 

Qualifikationsvoraussetzungen nicht nachweist, 
4.  im gewählten Studiengang den Prüfungsanspruch verloren hat, 
5.  die Erfüllung der im Zusammenhang mit der Immatrikulation entstehenden 

gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Gebühren oder Beiträgen 
nicht nachweist. 

(3) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1.  für Studienbewerber oder Studienbewerberinnen ein Betreuer oder eine 

Betreuerin zur Besorgung aller Angelegenheiten bestellt worden ist, 
2.  die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht 

eingehalten werden, 
3.  keine ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache nachgewiesen wird. 
(4) Die Immatrikulation ist, soweit nicht eine Exmatrikulation erfolgt, 
zurückzunehmen, wenn 
1.  Immatrikulierte in einem zulassungsbeschränkten Studiengang 

immatrikuliert sind und die Zulassung durch einen unanfechtbaren und 
sofort vollziehbaren Bescheid zurückgenommen oder widerrufen worden 
ist, 

2.  sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 
wurde, 

3.  ein Versagungsgrund nach Absatz 2 vorlag oder nachträglich eingetreten 
ist. 

(5) Die Immatrikulation erfolgt in der Regel für einen Studiengang. Die 
Immatrikulationsordnung der Hochschule regelt insbesondere Verfahren, 
Formen und Fristen der Immatrikulation, der Versagung und des Widerrufs der 
Immatrikulation, der Exmatrikulation, Rückmeldung und Beurlaubung sowie die 
Angaben und Nachweise, die erforderlich sind, damit die Hochschule ihre 
Aufgaben erfüllen kann. 
(6) In begründeten Fällen kann die Immatrikulation mit einer Befristung oder 
Auflage versehen werden. 
 
§ 32a HSG LSA Zweithörer, Zweithörerinnen, Gasthörer, Gasthörerinnen, 
Frühstudierende 
(1) Immatrikulierte und nicht beurlaubte Studierende anderer Hochschulen 
können als Zweithörer und Zweithörerinnen mit der Berechtigung zum Besuch 
von Lehrveranstaltungen und zur Ablegung studienbegleitender Prüfungen 
zugelassen werden. Die Hochschule kann nach Maßgabe der 
Immatrikulationsordnung die Zulassung von Zweithörern und Zweithörerinnen 
beschränken. 
(2) Zweithörer und Zweithörerinnen können bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 27 für das Studium eines weiteren Studienganges zugelassen werden. 
Die Zulassung zu mehreren Studiengängen ist möglich. 
(3) Die Hochschulen können zu einzelnen Lehrveranstaltungen Gasthörer und 
Gasthörerinnen sowie Frühstudierende zulassen, auch wenn diese die 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 27 nicht nachweisen können. Näheres 
regeln die Hochschulen in ihren Grundordnungen. 
 
Artikel 5 HochschulzulassungsStV2 Aufgaben im Zentralen 

Vergabeverfahren 
(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung die Aufgabe 
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1.  Studienplätze für das erste Fachsemester an Hochschulen in 
Auswahlverfahren in den Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1, 2 und 4 sowie Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und, soweit die 
Stiftung zuständig ist, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu vergeben, 

2.  die Hochschulen bei der Durchführung der Auswahlverfahren nach Artikel 
10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 und, soweit die Hochschulen 
zuständig sind, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu unterstützen, 

3.  für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulassungszahlen zu 
sorgen. 

(2) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche sowie für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
 
Artikel 9 HochschulzulassungsStV Vorabquoten 
(1) In einem Auswahlverfahren sind bis zu 20 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze vorzubehalten für: 
1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 

Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund entsprechender 

Vorschriften verpflichtet haben, ihren Beruf in Bereichen besonderen 
öffentlichen Bedarfs auszuüben 

3.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

4.  Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang abgeschlossen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium). 

Ferner kann nach Maßgabe des Landesrechts im Rahmen der Kapazität nach 
Satz 1 eine Quote für in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine 
sonstige Studienberechtigung verfügen, vorgesehen werden; wird die Quote 
nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfahren nach Artikel 10. 
(2) Die Quoten nach Absatz 1 werden für die Studienplätze je Studienort 
gebildet; je gebildeter Quote ist mindestens ein Studienplatz zur Verfügung zu 
stellen. Daneben kann bestimmt werden, dass der Anteil der Studienplätze für 
die Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 an der 
Gesamtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der 
Anteil der jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. Nicht in 
Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 werden 
nach Artikel 10 Absatz 1 vergeben. 
(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem soziale 
und familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewerbers die 
sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 
(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach 
den Prüfungsergebnissen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für 
ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 
(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 2 werden nach Maßgabe 
des Landesrechts nach dem Grad der Eignung für den gewählten Studiengang 
und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten ausgewählt. 
(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 4 und Satz 2 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 10 zugelassen werden; Absatz 1 
Satz 2 Halbsatz 2 bleibt unberührt. 
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(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie Satz 
2 Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört; im Falle des Absatzes 1 Satz 2 können 
durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 weitere Kriterien vorgesehen werden. 
Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
 
Artikel 10 HochschulzulassungsStV Hauptquoten 
(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 
8 Absatz 3 Satz 2 und Artikel 9 verbleibenden Studienplätze an jeder 
Hochschule nach folgenden Grundsätzen vergeben: 
1.  zu 30 Prozent durch die Stiftung nach dem Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung, 
2.  zu 10 Prozent durch die Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 2, 
3.  im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 3. 
Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Abiturdurchschnittsnoten innerhalb 
eines Landes und im Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich der 
jeweiligen Anforderungen und Bewertungen annähernd vergleichbar sind. 
Solange deren annähernde Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder 
untereinander nicht gewährleistet ist, erfolgt ein entsprechender Ausgleich bei 
der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Basis von 
Prozentrangverfahren und unter Bildung von Landesquoten. Die Quote eines 
Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber für die nach Artikel 7 einbezogenen Studiengänge 
(Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Länder 
Berlin, Bremen und Hamburg werden die sich danach ergebenden Quoten um 
dreißig Prozent erhöht. Bei der Berechnung des Bewerberanteils werden nur 
Personen berücksichtigt, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist. 
(2) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des Landesrechts insbesondere 
1.  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
2.  nach dem Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, 

die von der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
durchgeführt werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte 
Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

3.  nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

4.  nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen 
Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

Das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung und deren Einzelnoten 
werden nicht berücksichtigt. Durch Landesrecht kann der Kriterienkatalog nach 
Satz 1 eingeschränkt werden. 
(3) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
insbesondere 
1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsberechtigung: 

a.  Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte 
Studium (Note und Punkte), 
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b.  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über 
die fachspezifische Eignung Auskunft geben; 

2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzugangsberechtigung: 
a.  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
b.  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von 

der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium 
und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

c.  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

d.  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische 
Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 1 Nummer 1 mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Kriterium einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist 
zusätzlich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium zu 
berücksichtigen. Mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium ist erheblich 
zu gewichten. In die Auswahlentscheidung fließt mindestens ein 
fachspezifischer Studieneignungstest nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ein. 
(4) Das jeweilige Landesrecht kann in den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3 Unterquoten zulassen oder festsetzen. Im Umfang von bis zu 
15 Prozent der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann das Landesrecht 
abweichend von Absatz 3 Sätze 2 bis 4 zulassen oder festsetzen, dass in einer 
Unterquote nach Satz 1 ein Kriterium oder mehrere Kriterien ausschließlich 
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 verwendet werden. 
(5) Die Kriterien nach den Absätzen 2 und 3 sind jeweils in standardisierter, 
strukturierter und qualitätsgesicherter Weise transparent anzuwenden. Sie 
müssen in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Vorhersagekraft für den 
Studienerfolg und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten 
gewährleisten. Wird ein Kriterium als einziges Kriterium verwendet, muss es 
eine hinreichende Vorhersagekraft für den Studienerfolg und die sich 
typischerweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten haben. 
(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
den Absätzen 2 und 3 kann nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
begrenzt werden; eine Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz darf nur 
für einen hinreichend beschränkten Anteil der nach den Absätzen 2 und 3 zu 
vergebenden Studienplätze und nur zur Durchführung aufwändiger 
individualisierter Auswahlverfahren erfolgen. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 
angehört. Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 erfolgt eine Regelung durch 
das jeweilige Landesrecht. 
(8) Bei der Entscheidung über die Studienplatzvergabe ist zunächst die Quote 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, dann die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 und danach die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 abzuarbeiten. Durch 
Rechtsverordnung nach Artikel 12 kann für die Quoten nach Absatz 1 Nummern 
2 und 3 eine abweichende Reihenfolge festgelegt werden. Bewerberinnen und 
Bewerber, die in einer der Quoten ein Zulassungsangebot angenommen haben 
oder eine Zulassung erhalten haben, werden von der Teilnahme an weiteren 
Verfahren in den übrigen Quoten ausgeschlossen. 
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(9) Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 
werden anteilig in den übrigen Quoten des Absatzes 1 vergeben. 
 
§ 5 HZulG LSA3 Vergabe von Studienplätzen für das erste Fachsemester 
(1) Wird in einem Studiengang, der nicht in das zentrale Vergabeverfahren 
einbezogen ist, an einer Hochschule eine Zulassungszahl gemäß § 4 
festgesetzt, findet ein örtliches Auswahlverfahren gemäß den folgenden 
Absätzen statt. Artikel 9 des Staatsvertrages gilt entsprechend. 
(2) Die nach Abzug der Studienplätze nach Absatz 1 Satz 2 verbliebenen 
Studienplätze werden wie folgt vergeben: 
1.  30 v. H. nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, 
2.  60 v. H. nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens der Hochschule, 
3.  10 v. H. nach der Dauer der Zeit seit Erwerb der Qualifikation für den 

gewählten Studiengang (Wartezeit); Zeiten eines Studiums an einer 
staatlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland werden auf die 
Wartezeit nicht angerechnet. 

(3) In der Quote gemäß Absatz 2 Nr. 2 sind die Kriterien gemäß Artikel 10 Abs. 3 
Satz 1 Nrn. 1 und 2 des Staatsvertrages anzuwenden. Die nähere 
Ausgestaltung des Verfahrens, die Auswahl der Kriterien und deren Gewichtung 
regeln die Hochschulen auf der Grundlage einer Verordnung gemäß § 12 Nr. 4 
durch Satzung. Artikel 10 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 des Staatsvertrages ist zu 
berücksichtigen. 
(4) In der Quote gemäß Absatz 2 Nr. 3 werden höchstens sieben Halbjahre 
berücksichtigt. 
(5) Artikel 8 Abs. 2 und 3 sowie Artikel 10 Abs. 5, 6 und 7 Satz 1 und 2 des 
Staatsvertrages gelten entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist. 
(6) Bewerberinnen und Bewerber, die die Hochschulzugangsberechtigung nach 
den Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt durch eine Feststellungsprüfung 
erworben haben, können innerhalb einer besonderen Quote der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze zugelassen werden. Die Quote nach Satz 1 ist von der 
Hochschule nach dem Anteil dieses Personenkreises an der Gesamtzahl der 
aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewerber zu bestimmen. Die Auswahl der 
aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewerber innerhalb dieser Quote erfolgt 
nach der in der Feststellungsprüfung erreichten Gesamtnote. 
(7) Die Hochschulen können durch Satzung festlegen, dass zusätzlich zu den 
Vorabquoten nach Absatz 1 Satz 2 bis zu 1 v. H. der nach Absatz 1 Satz 1 zur 
Verfügung stehenden Studienplätze, mindestens jedoch ein Studienplatz, 
Bewerberinnen und Bewerbern vorbehalten bleiben, die 
1.  einem auf Bundesebene gebildeten Olympiakader, Perspektivkader, 

Ergänzungskader, Nachwuchskader 1 oder Nachwuchskader 2 eines 
Bundesfachverbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes 
angehören (Spitzensportlerinnen und Spitzensportler) und 

2.  dem Kader einer Schwerpunktsportart des Landessportbundes Sachsen-
Anhalt angehören oder von dem Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt betreut 
werden. 

Übersteigt die Zahl der jeweils zu berücksichtigenden Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportler die Zahl der zu vergebenden Studienplätze, werden sie nach 
dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens entsprechend Absatz 2 Nr. 2 und 
Absatz 3 ausgewählt. 
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§ 6 HZulG LSA Vergabe von Studienplätzen in Studiengängen mit 
besonderen Voraussetzungen 
(1) In Studiengängen, die den Nachweis einer besonderen 
studiengangsbezogenen Befähigung erfordern, werden die Studienplätze 
überwiegend nach dem Grad der durch eine Prüfung festgestellten Befähigung 
vergeben. In diesem Fall sind nach Abzug der Vorabquoten gemäß Artikel 9 des 
Staatsvertrages 10 v. H. der Studienplätze für die Zulassung nach Wartezeit 
vorzusehen. 
(2) In Studiengängen, in denen neben der Hochschulzugangsberechtigung der 
Nachweis einer speziellen Eignung für einen einzelnen Studiengang festgestellt 
werden kann, sind nach Abzug der Vorabquoten gemäß Artikel 9 des 
Staatsvertrages 90 v. H. nach dem Grad der Qualifikation in Verbindung mit dem 
Ergebnis der Eignungsfeststellung zu vergeben und 10 v. H. der Studienplätze 
für die Zulassung nach Wartezeit vorzusehen. 
(3) In Studiengängen, in denen neben der Hochschulzugangsberechtigung der 
Nachweis weiterer darüber hinausgehender Zulassungskriterien gefordert 
werden kann, sind nach Abzug der Vorabquoten gemäß Artikel 9 des 
Staatsvertrages 90 v. H. nach dem Grad der Qualifikation in Verbindung mit den 
darüber hinausgehenden Zulassungskriterien, die den besonderen 
Erfordernissen des Studiengangs Rechnung tragen, zu vergeben und 10 v. H. 
der Studienplätze für die Zulassung nach Wartezeit vorzusehen. Die Auswahl 
der Kriterien und deren Gewichtung regeln die Hochschulen durch Satzung. 
 
§ 7 HZulG LSA Vergabe von Studienplätzen in postgradualen 
Studiengängen 
Bei postgradualen Studiengängen wird die Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber nach Bildung der Vorabquoten gemäß Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 
und 3 des Staatsvertrages nach dem Grad der Qualifikation, der sich nach dem 
Ergebnis des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses oder eines anderen 
berufsqualifizierenden Abschlusses bemisst, getroffen. Die Auswahlkriterien 
nach Artikel 10 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 des Staatsvertrages können 
zusätzlich herangezogen werden. Bei der Auswahlentscheidung ist der Grad der 
Qualifikation erheblich zu gewichten. 
 
§ 8 HZulG LSA Internationale Studiengänge 
In internationalen Studiengängen kann die Zulassung abweichend von § 5 unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten des Studiengangs geregelt werden. 
Näheres wird in der Verordnung gemäß § 12 Nr. 4 geregelt. 
 
§ 9 HZulG LSA Zulassungsbeschränkungen für höhere Fachsemester 
(1) Werden in einem Studiengang an einer Hochschule Zulassungszahlen für 
höhere Fachsemester festgesetzt, so werden die verfügbaren Studienplätze von 
der Hochschule an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die 
nachweisen, dass sie über den für das Studium im betreffenden höheren 
Fachsemester erforderlichen Leistungsstand entsprechend der Studien- und 
Prüfungsordnungen (Studien- und Prüfungsleistungen) verfügen. 
(2) Ist eine Auswahl unter den Bewerberinnen und Bewerbern, die die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, erforderlich, so werden die 
Studienplätze in folgender Rangfolge vergeben: 
1.  an Bewerberinnen und Bewerber, die in dem Studiengang für das erste 

Fachsemester endgültig zugelassen worden sind (Aufrückerinnen und 
Aufrücker); 

2.  an Bewerberinnen und Bewerber, die in dem Studiengang eine 
Teilzulassung nach Artikel 11 Abs. 3 des Staatsvertrages erhalten haben; 
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3.  an Bewerberinnen und Bewerber, die für diesen Studiengang an einer 
Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum endgültig eingeschrieben sind oder waren 
(Hochschulwechslerinnen und Hochschulwechsler, 
Studienunterbrecherinnen und Studienunterbrecher); 

4.  an sonstige Bewerberinnen und Bewerber. 
(3) Sofern innerhalb einer der in Absatz 2 genannten Gruppen eine Auswahl 
erforderlich wird, erfolgt diese nach den Bestimmungen der 
Hochschulvergabeverordnung. 
 

2. Studiengangs-
einrichtung, 
Ordnungen, 
Akkreditierung 

 
 
 

§ 7a HSG LSA4 Akkreditierung 
(1) Jeder Bachelor-, Master- oder vergleichbare Studiengang sowie seine 
wesentliche Änderung ist durch eine anerkannte, vom Land und von der 
Hochschule unabhängige wissenschaftsnahe Einrichtung qualitativ zu bewerten 
(Akkreditierung). Auf die Akkreditierung einzelner Studiengänge 
(Programmakkreditierung) kann verzichtet werden, wenn die Hochschule über 
ein akkreditiertes System zur Qualitätssicherung ihres Studienangebotes verfügt 
(Systemakkreditierung). Der Bewertungsmaßstab, das Verfahren, die 
Grundsätze einer angemessenen Beteiligung der Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen und alternative Verfahren der Qualitätssicherung richten 
sich nach dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag vom 1. Juni 2017 bis 20. 
Juni 2017 (GVBl. LSA S. 235, 236; 2018 S. 7). Das Ministerium erlässt die 
Verordnung nach Artikel 4 und Artikel 16 Abs. 2 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrages. Die Hochschulen regeln die 
Zuständigkeit für die Qualitätssicherung und Akkreditierung in ihren Ordnungen. 
(2) Die Akkreditierung muss spätestens zum Zeitpunkt vorliegen, zu dem 
Studierende den Studiengang bei seiner erstmaligen Durchführung gemäß 
Regelstudienzeit beenden würden. 
(3) Die Hochschulen berichten dem Ministerium im Rektoratsbericht einmal 
jährlich über die durchgeführten Akkreditierungen. Die 
Akkreditierungsergebnisse müssen in geeigneter Weise hochschulintern oder 
unter Verweis auf die Veröffentlichungen des Akkreditierungsrates veröffentlicht 
werden. In den Fällen des § 9 Abs. 4 Satz 2 und 3 ist das Ministerium 
unverzüglich über die Akkreditierungsentscheidung zu informieren. Das 
Ministerium kann Genehmigungen eines Studienganges nach § 9 Abs. 4 Satz 2 
und 3 auf der Grundlage der Akkreditierungsentscheidung widerrufen oder mit 
Auflagen versehen. 
(4) Die Hochschulen können nach Maßgabe des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrages und der Verordnung des Ministeriums 
nach Absatz 1 Satz 4 mit Zustimmung des Ministeriums alternative 
Akkreditierungsverfahren durchführen. 
 
§ 8 HSG LSA Studienreform 
(1) Die Hochschulen haben die Aufgabe, im Zusammenwirken mit dem 
Ministerium Inhalt und Form des Studiums im Hinblick auf die Entwicklung in 
Wissenschaft und Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die 
notwendigen Veränderungen in der Berufswelt zu überprüfen und weiter zu 
entwickeln. Die Studienreform soll gewährleisten, dass 
1.  die Studieninhalte im Hinblick auf Veränderungen in der Berufswelt den 

Studierenden breite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, 
2.  die Formen der Lehre und des Studiums den jeweils fortgeschrittenen 

methodischen und didaktischen Erkenntnissen entsprechen, 
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3.  die Studierenden befähigt werden, wissenschaftliche oder künstlerische 
Inhalte sowohl selbstständig als auch im Zusammenwirken mit anderen zu 
erarbeiten und deren Bedeutung für die Gesellschaft und die berufliche 
Praxis zu erkennen, 

4.  die befähigten Studierenden ihr Wissen durch die Teilnahme an der 
Bearbeitung von Forschungsaufgaben der Hochschule vertiefen können, 

5.  die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hochschulabschlüsse 
gewährleistet und die Möglichkeit des Hochschulwechsels gefördert wird, 

6.  gesellschaftliches, soziales und kulturelles Engagement als Teil des 
individuellen Entwicklungsprozesses im Rahmen des Studiums gefördert 
wird. 

(2) Zur Erprobung von Reformmodellen können besondere Prüfungsordnungen 
erlassen werden. Die Erprobung von Reformmodellen soll nach einer 
festgelegten Frist unter der Verantwortung des Senats der Hochschule 
begutachtet werden. 
(3) Die Hochschulen können mit dem Ministerium Vereinbarungen über 
Modellversuche zu einem Orientierungsstudium oder einer 
Studieneingangsphase in geeigneten Studiengängen treffen; die 
Modellversuche sind zu evaluieren. Das Nähere zur Ausgestaltung des 
Orientierungsstudiums oder der Studieneingangsphase, insbesondere zur 
Zulassung, zur Prüfung, zum Übergang zu einem regulären Bachelorstudium 
und zur Anerkennung im Orientierungsstudium oder in der 
Studieneingangsphase erbrachter Leistungen bei Aufnahme eines regulären 
Bachelorstudiums, regeln die Hochschulen in ihren Ordnungen, die dem 
Ministerium anzuzeigen sind. 
(4) Die Hochschulen treffen die für die Studienreform und für die Förderung der 
Hochschuldidaktik notwendigen Maßnahmen. 
 
§ 9 HSG LSA Lehrangebote, Regelstudienzeiten 
(1) Studiengänge und Studienprogramme können im Präsenz- oder 
Fernstudium als Vollzeit- oder Teilzeitstudium eingerichtet werden. 
Studiengänge in Kombination dieser Formen sind möglich. Die Lehrangebote 
werden in der Regel modular gegliedert und auf den Bedarf für einen oder 
mehrere Studiengänge ausgerichtet. Den Modulen sollen Kreditpunkte 
zugeordnet werden. Unbeschadet einer Zuordnung zu bestimmten 
Studiengängen können geeignete Lehrangebote auch zur Abdeckung einer 
besonderen individuellen oder regionalen Nachfrage als Studienprogramme 
ausgewiesen werden. Die Hochschulen entwickeln in enger Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft duale Studienangebote. In die Lehrangebote sind 
Möglichkeiten zur Nutzung der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien einzubeziehen. 
(2) Die Hochschulen sollen Studiengänge so einrichten und organisieren, dass 
ein Studium auch in Teilzeitform möglich ist. Die Hochschulen sollen darüber 
hinaus eine Immatrikulation oder Rückmeldung als Teilzeitstudierende oder 
Teilzeitstudierender zulassen. Die Immatrikulation oder Rückmeldung als 
Teilzeitstudierende oder Teilzeitstudierender soll semesterweise oder für jeweils 
ein Studienjahr ermöglicht werden. 
(3) Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifizierenden 
Abschluss und werden durch Studien- und Prüfungsordnungen geregelt. Als 
berufsqualifizierend im Sinne dieses Gesetzes gilt auch der Abschluss eines 
Studienganges, durch den die fachliche Eignung für einen beruflichen 
Vorbereitungsdienst oder eine berufliche Einführung vermittelt wird. Soweit das 
jeweilige Studienziel eine berufspraktische Tätigkeit erfordert, ist sie mit den 
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übrigen Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in den 
Studiengang einzuordnen. 
(4) Die Einrichtung und Schließung von Studiengängen erfolgt auf der 
Grundlage von Zielvereinbarungen zwischen Ministerium und Hochschule. ln 
besonderen Fällen oder wenn Zielvereinbarungen nicht zustande kommen, 
kann das Ministerium die Einrichtung oder Schließung einzelner Studiengänge 
genehmigen. Die Genehmigung gilt als erteilt, sofern das Ministerium nicht 
innerhalb eines Monats nach Anzeige der Einrichtung oder Schließung des 
Studienganges durch die Hochschule unter Beifügung von Studien- und 
Prüfungsordnungen widerspricht. 
(5) Die Hochschulen können in Ordnungen die Mindeststudierendenzahl pro 
Studiengang und pro Jahr festlegen und die regelmäßige Überprüfung der 
Auslastung der Studiengänge und die Entscheidung über die Schließung von 
Studiengängen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, durch den Senat im 
Einvernehmen mit dem Ministerium vorgeben. 
(6) Die Hochschulen sollen Studiengänge einrichten, die zu einem Bachelor- 
oder Bakkalaureusgrad und zu einem Master- oder Magistergrad führen. In 
begründeten Fällen kann ein Studiengang mit einem Staatsexamen, einem 
Diplom oder einer kirchlichen Prüfung abschließen. 
(7) Die Studienzeiten, in denen in der Regel, bei entsprechender inhaltlicher 
Gestaltung des Lehrangebotes, ein berufsqualifizierender Abschluss erworben 
werden kann, sind in den Prüfungsordnungen anzugeben (Regelstudienzeit). 
Die Regelstudienzeit ist maßgebend für die Gestaltung der Studienordnung, für 
die Sicherstellung des Lehrangebots sowie für die Ermittlung und Festlegung 
der Ausbildungskapazitäten und die Berechnung von Studierendenzahlen bei 
der Hochschulplanung. 
(8) Für jeden Studiengang ist eine Regelstudienzeit festzulegen. Die 
Regelstudienzeit beträgt bei Studiengängen mit dem Abschluss 
1.  Bachelor mindestens drei und höchstens vier Jahre, 
2.  Master mindestens ein und höchstens zwei Jahre, 
3.  Diplom an Hochschulen für angewandte Wissenschaften höchstens vier, an 

Universitäten höchstens fünf und an Kunst- und Musikhochschulen 
grundsätzlich fünf Jahre und 

4.  Magister höchstens viereinhalb Jahre. 
Bei konsekutiven Studiengängen, die nach einem Bachelorgrad zu einem darauf 
aufbauenden Mastergrad führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit fünf Jahre. 
4Davon abweichende Regelstudienzeiten können in begründeten Fällen 
festgelegt werden. Dies gilt auch für Studiengänge, die in besonderen 
Studienformen wie Teilzeitstudiengängen angeboten werden. 
(9) Der Fachbereich kann in einer Ordnung, die der Zustimmung des Senates 
bedarf, das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen beschränken oder den 
Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter 
Studienleistungen oder dem Bestehen einer Prüfung abhängig machen, wenn 
eine ordnungsgemäße Ausbildung ansonsten nicht gewährleistet werden kann 
oder die Beschränkung aus entsprechend wichtigen Gründen der Forschung, 
Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. Dieses gilt auch für 
Studiengänge, die mit einer Staatsprüfung abschließen. 
(10) Es besteht keine Anwesenheitspflicht bei Lehrveranstaltungen. Die 
Prüfungsordnungen können festlegen, dass die Studierenden zur Anwesenheit 
in einzelnen Lehrveranstaltungen verpflichtet sind, soweit dies im Hinblick auf 
die Art und den Inhalt einer Lehrveranstaltung erforderlich ist. 
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§ 13 HSG LSA Prüfungsordnungen 
(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen abgelegt, die 
als Satzungen der Hochschule beschlossen werden und der Genehmigung des 
Rektors, der Rektorin oder des nach der Grundordnung zuständigen Organs 
bedürfen. Die Genehmigung ist insbesondere zu versagen, wenn die 
Bestimmungen über die Regelstudienzeit oder über die Ausgestaltung des 
Studienganges nicht beachtet wurden oder wenn die Studien- und 
Prüfungsleistungen innerhalb der Regelstudienzeit nicht zweifelsfrei erbracht 
werden können. 
(2) An einer Hochschule im In- oder Ausland erbrachte Studienzeiten, Studien- 
und Prüfungsleistungen sind von der aufnehmenden Hochschule auf Antrag 
anlässlich der Aufnahme und Fortsetzung eines Studiums, der Ablegung von 
Prüfungen oder der Zulassung zur Promotion anzuerkennen, sofern keine 
wesentlichen Unterschiede zu den an der aufnehmenden Hochschule 
nachzuweisenden Kenntnissen bestehen. Die Verantwortung für die 
Bereitstellung hinreichender Informationen im Sinne von Satz 1 obliegt dem 
Antragsteller oder der Antragstellerin. Die Beweislast, dass ein Antrag nicht die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, liegt bei der die Bewertung 
durchführenden Stelle. Die Anerkennung einer Prüfungsleistung kann abgelehnt 
werden, sofern an der Hochschule des oder der immatrikulierten Studierenden 
für diese Prüfungsleistung bereits ein Prüfungsrechtsverhältnis besteht oder 
eine Prüfung endgültig nicht bestanden wurde. Die Prüfungsordnungen sind so 
zu gestalten, dass die Gleichwertigkeit einander entsprechender Prüfungen und 
die Anerkennung von an anderen Hochschulen im In- oder Ausland erbrachten 
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen gewährleistet ist. 
(3) Prüfungsordnungen enthalten die Schutzbestimmungen des 
Mutterschutzgesetzes; sie müssen entsprechend dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 
(BGBl. I S. 33), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451, 2489), Fristen über die Elternzeit sowie 
entsprechend dem Pflegezeitgesetz vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2424, 2463), und entsprechend dem Familienpflegezeitgesetz vom 6. 
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462), Fristen für Zeiten der tatsächlichen 
Pflege eines nahen Angehörigen vorsehen und deren Inanspruchnahme 
ermöglichen. Näheres regeln die Hochschulen in ihren Ordnungen. Die 
Prüfungsordnungen sollen vorsehen, dass Studierende, die wegen familiärer 
Verpflichtungen beurlaubt worden sind, während der Beurlaubung freiwillig 
Studien- und Prüfungsleistungen erbringen können. Auf Antrag der 
Studierenden ist eine Wiederholung nicht bestandener Prüfungen während des 
Beurlaubungszeitraumes möglich. 
(4) Prüfungsordnungen müssen die besonderen Belange Studierender mit 
Behinderungen oder chronischen Erkrankungen berücksichtigen. 
 

3. Spielräume 
Lehrveranstal-
tungsorganisa-
tion; 
fremdsprachige 
Prüfungen 

 
 
 

§ 9 HSG LSA5 Lehrangebote, Regelstudienzeiten 
(1) Studiengänge und Studienprogramme können im Präsenz- oder 
Fernstudium als Vollzeit- oder Teilzeitstudium eingerichtet werden. 
Studiengänge in Kombination dieser Formen sind möglich. Die Lehrangebote 
werden in der Regel modular gegliedert und auf den Bedarf für einen oder 
mehrere Studiengänge ausgerichtet. Den Modulen sollen Kreditpunkte 
zugeordnet werden. Unbeschadet einer Zuordnung zu bestimmten 
Studiengängen können geeignete Lehrangebote auch zur Abdeckung einer 
besonderen individuellen oder regionalen Nachfrage als Studienprogramme 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

15 

 

ausgewiesen werden. Die Hochschulen entwickeln in enger Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft duale Studienangebote. In die Lehrangebote sind 
Möglichkeiten zur Nutzung der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien einzubeziehen. 
(2) Die Hochschulen sollen Studiengänge so einrichten und organisieren, dass 
ein Studium auch in Teilzeitform möglich ist. Die Hochschulen sollen darüber 
hinaus eine Immatrikulation oder Rückmeldung als Teilzeitstudierende oder 
Teilzeitstudierender zulassen. Die Immatrikulation oder Rückmeldung als 
Teilzeitstudierende oder Teilzeitstudierender soll semesterweise oder für jeweils 
ein Studienjahr ermöglicht werden. 
(3) Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifizierenden 
Abschluss und werden durch Studien- und Prüfungsordnungen geregelt. Als 
berufsqualifizierend im Sinne dieses Gesetzes gilt auch der Abschluss eines 
Studienganges, durch den die fachliche Eignung für einen beruflichen 
Vorbereitungsdienst oder eine berufliche Einführung vermittelt wird. Soweit das 
jeweilige Studienziel eine berufspraktische Tätigkeit erfordert, ist sie mit den 
übrigen Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in den 
Studiengang einzuordnen. 
(4) Die Einrichtung und Schließung von Studiengängen erfolgt auf der 
Grundlage von Zielvereinbarungen zwischen Ministerium und Hochschule. ln 
besonderen Fällen oder wenn Zielvereinbarungen nicht zustande kommen, 
kann das Ministerium die Einrichtung oder Schließung einzelner Studiengänge 
genehmigen. Die Genehmigung gilt als erteilt, sofern das Ministerium nicht 
innerhalb eines Monats nach Anzeige der Einrichtung oder Schließung des 
Studienganges durch die Hochschule unter Beifügung von Studien- und 
Prüfungsordnungen widerspricht. 
(5) Die Hochschulen können in Ordnungen die Mindeststudierendenzahl pro 
Studiengang und pro Jahr festlegen und die regelmäßige Überprüfung der 
Auslastung der Studiengänge und die Entscheidung über die Schließung von 
Studiengängen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, durch den Senat im 
Einvernehmen mit dem Ministerium vorgeben. 
(6) Die Hochschulen sollen Studiengänge einrichten, die zu einem Bachelor- 
oder Bakkalaureusgrad und zu einem Master- oder Magistergrad führen. In 
begründeten Fällen kann ein Studiengang mit einem Staatsexamen, einem 
Diplom oder einer kirchlichen Prüfung abschließen. 
(7) Die Studienzeiten, in denen in der Regel, bei entsprechender inhaltlicher 
Gestaltung des Lehrangebotes, ein berufsqualifizierender Abschluss erworben 
werden kann, sind in den Prüfungsordnungen anzugeben (Regelstudienzeit). 
Die Regelstudienzeit ist maßgebend für die Gestaltung der Studienordnung, für 
die Sicherstellung des Lehrangebots sowie für die Ermittlung und Festlegung 
der Ausbildungskapazitäten und die Berechnung von Studierendenzahlen bei 
der Hochschulplanung. 
(8) Für jeden Studiengang ist eine Regelstudienzeit festzulegen. Die 
Regelstudienzeit beträgt bei Studiengängen mit dem Abschluss 
1.  Bachelor mindestens drei und höchstens vier Jahre, 
2.  Master mindestens ein und höchstens zwei Jahre, 
3.  Diplom an Hochschulen für angewandte Wissenschaften höchstens vier, an 

Universitäten höchstens fünf und an Kunst- und Musikhochschulen 
grundsätzlich fünf Jahre und 

4.  Magister höchstens viereinhalb Jahre. 
Bei konsekutiven Studiengängen, die nach einem Bachelorgrad zu einem darauf 
aufbauenden Mastergrad führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit fünf Jahre. 
Davon abweichende Regelstudienzeiten können in begründeten Fällen 
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festgelegt werden. Dies gilt auch für Studiengänge, die in besonderen 
Studienformen wie Teilzeitstudiengängen angeboten werden. 
(9) Der Fachbereich kann in einer Ordnung, die der Zustimmung des Senates 
bedarf, das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen beschränken oder den 
Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter 
Studienleistungen oder dem Bestehen einer Prüfung abhängig machen, wenn 
eine ordnungsgemäße Ausbildung ansonsten nicht gewährleistet werden kann 
oder die Beschränkung aus entsprechend wichtigen Gründen der Forschung, 
Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. Dieses gilt auch für 
Studiengänge, die mit einer Staatsprüfung abschließen. 
(10) Es besteht keine Anwesenheitspflicht bei Lehrveranstaltungen. Die 
Prüfungsordnungen können festlegen, dass die Studierenden zur Anwesenheit 
in einzelnen Lehrveranstaltungen verpflichtet sind, soweit dies im Hinblick auf 
die Art und den Inhalt einer Lehrveranstaltung erforderlich ist. 
 
§ 10 HSG LSA Studienjahr 
Das Studienjahr besteht in der Regel aus zwei Semestern. Beginn und Ende der 
Vorlesungs- und Veranstaltungszeit sowie begründete Abweichungen von Satz 
1 legt der Senat fest. 
 
§ 12 HSG LSA Prüfungen 
(1) Das Studium wird durch den Nachweis der für einen Hochschul-, staatlichen 
oder kirchlichen Abschluss geforderten Prüfungen abgeschlossen. 
(2) Prüfungen dienen der Feststellung, ob der oder die Studierende bei 
Beurteilung seiner oder ihrer individuellen Leistung das Ziel des Moduls, des 
Studienabschnitts oder des Studienganges erreicht hat. Auch bei 
Gemeinschaftsarbeiten müssen die individuellen Leistungen deutlich 
abgrenzbar und bewertbar sein. Hochschulprüfungen werden studienbegleitend 
oder als Blockprüfung am Ende eines Studienabschnittes oder des 
Studienganges nach Maßgabe der Prüfungsordnung durchgeführt. 
(3) Die Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter sind berechtigt, von den 
Prüfungskandidaten und Prüfungskandidatinnen eine Versicherung an Eides 
statt zu verlangen und abzunehmen, dass die Prüfungsleistung von ihnen 
selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe und unter Beachtung der 
allgemeinen Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis erbracht worden ist. 
Näheres regeln die jeweiligen Prüfungsordnungen. 
(4) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Professoren, Professorinnen, 
Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen sowie nach Maßgabe der 
Prüfungsordnung sonstige Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, 
wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemäß § 33a Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 2 und 3, soweit sie Lehraufgaben leisten, Lehrbeauftragte sowie in der 
beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen berechtigt und 
verpflichtet. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die 
selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 
(5) Prüfungsleistungen in Hochschulprüfungen sowie studienbegleitende 
Prüfungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums 
sind, sind in der Regel von zwei Prüfenden zu bewerten. Schriftliche 
Studienabschlussarbeiten sind von mindestens zwei Prüfenden zu bewerten. 
Mündliche Prüfungen sind von mehreren Prüfenden oder von einem Prüfer oder 
einer Prüferin in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers oder einer 
Beisitzerin abzunehmen. 
(6) Mit staatlichen Prüfungen wird das Studium in den Studiengängen Medizin, 
Zahnmedizin, Pharmazie, Lebensmittelchemie und in Lehramtsstudiengängen, 
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mit staatlichen sowie universitären Prüfungen im Studiengang 
Rechtswissenschaften abgeschlossen. Die Durchführung der staatlichen 
Prüfungen obliegt für die Studiengänge 
1.  Medizin, Pharmazie, Zahnmedizin und Lebensmittelchemie dem 

Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe, 
2.  Rechtswissenschaften dem Landesjustizprüfungsamt und 
3.  der Lehrämter dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung 

Sachsen-Anhalt - Landesprüfungsamt für Lehrämter, 
sofern keine Prüfungen oder Prüfungsteile durch die jeweiligen Hochschulen 
durchgeführt werden. Sie erfolgt nach gesonderten Rechtsvorschriften. 4Dies 
gilt entsprechend für kirchliche Prüfungen, die von der Hochschule durchgeführt 
werden. 
(7) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen ist ein 
Leistungspunktesystem auf Grundlage des ECTS (European credit transfer 
system) anzuwenden, das auch die Übertragung erbrachter Leistungen auf 
andere Studiengänge derselben oder einer anderen Hochschule ermöglicht. 
Ausnahmen sind für den Bereich der künstlerischen Ausbildung sowie für nicht 
modularisierte Studiengänge, die mit einer Staatsprüfung abschließen, möglich. 
(8) Die Mitwirkung an Prüfungen gemäß Absatz 1 gehört zu den Dienstaufgaben 
der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sowie der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (§ 33a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3) und erfolgt 
nach gesonderter Beauftragung durch die für die Prüfungen zuständigen 
Behörden. 
(9) Das Prüfungsamt entscheidet über das Vorliegen einer krankheitsbedingten 
Prüfungsunfähigkeit auf Grundlage einer ärztlichen Bescheinigung. Bestehen 
hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als 
wahrscheinlich annehmen und einen anderen Nachweis für erforderlich 
erscheinen lassen, ist die Hochschule berechtigt, auf ihre Kosten eine ärztliche 
Bescheinigung eines Vertrauensarztes oder einer Vertrauensärztin der 
Hochschule zu verlangen; der oder die Studierende muss zwischen mehreren 
Vertrauensärzten und Vertrauensärztinnen wählen können. Eine Einholung 
amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse oder Gutachten der unteren 
Gesundheitsbehörden im Sinne von § 19 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 des 
Gesundheitsdienstgesetzes findet nicht statt, es sei denn, die betroffene Person 
hat ausdrücklich in die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten zum Zwecke des Nachweises der krankheitsbedingten 
Prüfungsunfähigkeit eingewilligt. 
(10) Zur Erprobung neuer oder effizienter Prüfungsmodelle wird das Ministerium 
ermächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass Prüfungen, die ihrer Natur nach 
dafür geeignet sind, elektronisch und ohne die Verpflichtung durchgeführt 
werden können, persönlich in einem Prüfungsraum anwesend sein zu müssen. 
In der Verordnung sind insbesondere Bestimmungen zu treffen 
1.  zur Sicherstellung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
2.  zur Sicherstellung der persönlichen Leistungserbringung durch den 

Prüfungskandidaten oder die Prüfungskandidatin während der gesamten 
Prüfungsdauer, 

3.  zur eindeutigen Authentifizierung des Prüfungskandidaten oder der 
Prüfungskandidatin, 

4.  zur Verhinderung von Täuschungshandlungen, 
5.  zum Umgang mit technischen Problemen. 
Das Ministerium evaluiert die Umsetzung, die Wirkungen und die Akzeptanz 
dieser Bestimmungen sowie der darauf aufbauenden Prüfungsordnungen und 
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Prüfungsregelungen und berichtet hierüber dem Landtag spätestens zum Ende 
des Jahres 2028. 
 
13 HSG LSA Prüfungsordnungen 
(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen abgelegt, die 
als Satzungen der Hochschule beschlossen werden und der Genehmigung des 
Rektors, der Rektorin oder des nach der Grundordnung zuständigen Organs 
bedürfen. Die Genehmigung ist insbesondere zu versagen, wenn die 
Bestimmungen über die Regelstudienzeit oder über die Ausgestaltung des 
Studienganges nicht beachtet wurden oder wenn die Studien- und 
Prüfungsleistungen innerhalb der Regelstudienzeit nicht zweifelsfrei erbracht 
werden können. 
(2) An einer Hochschule im In- oder Ausland erbrachte Studienzeiten, Studien- 
und Prüfungsleistungen sind von der aufnehmenden Hochschule auf Antrag 
anlässlich der Aufnahme und Fortsetzung eines Studiums, der Ablegung von 
Prüfungen oder der Zulassung zur Promotion anzuerkennen, sofern keine 
wesentlichen Unterschiede zu den an der aufnehmenden Hochschule 
nachzuweisenden Kenntnissen bestehen. Die Verantwortung für die 
Bereitstellung hinreichender Informationen im Sinne von Satz 1 obliegt dem 
Antragsteller oder der Antragstellerin. Die Beweislast, dass ein Antrag nicht die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, liegt bei der die Bewertung 
durchführenden Stelle. Die Anerkennung einer Prüfungsleistung kann abgelehnt 
werden, sofern an der Hochschule des oder der immatrikulierten Studierenden 
für diese Prüfungsleistung bereits ein Prüfungsrechtsverhältnis besteht oder 
eine Prüfung endgültig nicht bestanden wurde. Die Prüfungsordnungen sind so 
zu gestalten, dass die Gleichwertigkeit einander entsprechender Prüfungen und 
die Anerkennung von an anderen Hochschulen im In- oder Ausland erbrachten 
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen gewährleistet ist. 
(3) Prüfungsordnungen enthalten die Schutzbestimmungen des 
Mutterschutzgesetzes; sie müssen entsprechend dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 
(BGBl. I S. 33), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451, 2489), Fristen über die Elternzeit sowie 
entsprechend dem Pflegezeitgesetz vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2424, 2463), und entsprechend dem Familienpflegezeitgesetz vom 6. 
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462), Fristen für Zeiten der tatsächlichen 
Pflege eines nahen Angehörigen vorsehen und deren Inanspruchnahme 
ermöglichen. Näheres regeln die Hochschulen in ihren Ordnungen. Die 
Prüfungsordnungen sollen vorsehen, dass Studierende, die wegen familiärer 
Verpflichtungen beurlaubt worden sind, während der Beurlaubung freiwillig 
Studien- und Prüfungsleistungen erbringen können. Auf Antrag der 
Studierenden ist eine Wiederholung nicht bestandener Prüfungen während des 
Beurlaubungszeitraumes möglich. 
(4) Prüfungsordnungen müssen die besonderen Belange Studierender mit 
Behinderungen oder chronischen Erkrankungen berücksichtigen. 
 

Anmerkungen Zeile 1: 
 Immatrikulationsvoraussetzungen vollständig 
 Regelungen mit besonderem Bezug zu ausländischen 

Studierenden/Studierenden an ausländischen Hochschulen bzw. mit dem 
Fokus Sprache durch (nur hier eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) 
Unterstreichungen hervorgehoben 
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 Regelungen zu Zulassungs-/Eignungsfeststellungsprüfungen durch (nur hier 
eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) doppelte Unterstreichungen 
hervorgehoben  


